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Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der technotrans SE 

Vorbemerkung

Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung hat die Hauptversamm-
lung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergütung und das 
Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen. Die erstmalige Beschluss-
fassung hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 
2020 folgt, zu erfolgen.

Die Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats der technotrans SE sind durch eine 
entsprechende Beschlussfassung der Hauptversammlung im Jahr 2020 grundlegend überarbeitet 
worden. Hierbei wurden auch die Regelungen des novellierten Deutschen Corporate Governance 
Kodex 2019 sowie die Vorgaben des ARUG II berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund sehen Vor-
stand und Aufsichtsrat nach eingehender Überprüfung aktuell keinen Bedarf, die derzeit in § 17 
der Satzung verankerten Vergütungsregelungen erneut anzupassen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung am 7. Mai 2021 unter Tagesordnungs-
punkt 7 das nachstehend dargestellte Vergütungssystem des Aufsichtsrats unter Beibehaltung 
der bisherigen Satzungsregelungen zur Beschlussfassung vorgelegt. 

Die Hauptversammlung hat den Beschluss über das Vergütungssystem des Aufsichtsrats und die 
Beibehaltung der aktuellen Satzungsregelung in § 17 mit einer Mehrheit von 96,60% angenom-
men.

Satzungsregelung 

„§ 17 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen für jedes volle  
  Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von  
  EUR 30.000,00, zahlbar mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für  
  das vorangegangene Geschäftsjahr beschließt. Der Vorsitzende erhält den doppelten, der  
  Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der festen Vergütung.

(2) Die Mitglieder eines vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschusses – mit Ausnahme des Prüfungs- 
 ausschusses – erhalten außerdem für diese Tätigkeit eine zusätzliche feste Vergütung von je- 
 weils EUR 5.000,00; die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten für diese Tätigkeit eine  
 zusätzliche feste Vergütung von jeweils EUR 7.500,00. Der Vorsitzende des jeweiligen Aus- 
 schusses erhält jeweils den doppelten Betrag.

(3) Zudem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des Aufsichtsrats (Präsenz- 
  sitzung, Telefon- oder Videokonferenz von mindestens zwei Stunden Dauer), an der sie teil- 
  nehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00. Mitglieder eines Ausschusses erhalten  
  für jede Ausschusssitzung (Präsenzsitzung, Telefon- oder Videokonferenz von mindestens  
  zwei Stunden Dauer), an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 500,00. Der  
  Vorsitzende eines Aufsichtsratsausschusses erhält das Doppelte des Sitzungsgelds gemäß  
  Satz 2 für die Teilnahme an Sitzungen, die er leitet. Nimmt ein Aufsichtsrat an einem Tag an  
  mehreren Sitzungen teil, steht ihm ein Sitzungsgeld nur einmal zu.

(4) Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder nach den Absätzen 1 bis 3 ist fällig und zahlbar  
 mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vorangegangene  
 Geschäftsjahr beschließt.
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(5) Die Hauptversammlung kann durch Beschluss eine oder mehrere langfristige variable  
 Vergütungskomponenten für den Aufsichtsrat beschließen, die zur Vergütung laut Satzung  
 hinzutreten. Beschließt die Hauptversammlung die Gewährung einer solchen Vergütungs- 
 komponente, so ist von ihr zugleich eine betragsmäßige Höchstgrenze (Maximalvergütung)  
 für die Gesamtvergütung jedes Aufsichtsratsmitglieds festzulegen.

(6) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres  
 angehört haben, erhalten die Vergütung gemäß Absätzen 1 bis 3 pro rata temporis entspre- 
 chend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit; dies gilt entsprechend für die gesonderte  
 Vergütung der Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats.

(7) Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Vergütung und Auslagen  
 zu entrichtende Umsatzsteuer.

(8) Bestandteil der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist darüber hinaus der rechnerische  
 Pro-Kopf-Anteil einer Versicherungsprämie, welche von der Gesellschaft für eine im Namen  
 der Gesellschaft zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats zu marktüblichen Bedingungen  
 geschlossene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) auf- 
 gewendet wird.“

Grundlagen des Vergütungssystems, Ziele und Bestandteile

Der Aufsichtsrat der technotrans SE überwacht und berät den Vorstand der Gesellschaft und ist 
eng in zentrale operative und strategische Themen der Unternehmensführung eingebunden. Er 
setzt sich gemäß der Satzung und der gemeinsamen Vereinbarung zwischen den Arbeitnehmern 
und der Gesellschaft im Rahmen des Formwechsels der Gesellschaft in eine Europäische Ge-
sellschaft (SE) aus Anteilseignervertretern und Arbeitnehmervertretern zusammen. Effektives 
Handeln dieses Organs setzt die bestmögliche Ausfüllung des vom Aufsichtsrat beschlossenen 
Kompetenzprofils und Zielkatalogs für seine Zusammensetzung voraus. Dabei spielt auch die 
Aufsichtsratsvergütung eine wesentliche Rolle. Sie soll entsprechend Grundsatz 24 des aktuellen 
DCGK in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie 
zur Lage der Gesellschaft stehen und zugleich sicherstellen, dass der Aufsichtsrat für geeignete 
Kandidaten attraktiv ist. Vor diesem Hintergrund hat die Hauptversammlung im Jahr 2020 auf 
Vorschlag der Verwaltung eine grundlegende Überarbeitung des Aufsichtsratsvergütungssystems 
durch eine Änderung von § 17 der Satzung beschlossen. 

Entsprechend der Anregung des DCGK in Ziffer G.18 Satz 1 und der Empfehlung zahlreicher 
Investoren und Stimmrechtsberater folgend, besteht die Aufsichtsratsvergütung bei der 
technotrans SE ausschließlich aus einer Festvergütung. Eine variable Vergütung wird nicht 
gewährt, die Hauptversammlung kann jedoch gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung eine solche unter 
Festlegung einer Maximalvergütung für die Aufsichtsratsmitglieder beschließen. Ebenfalls 
dem aktuellen DCGK in seiner Empfehlung in Ziffer G.17 folgend, setzt sich die Vergütung 
der Aufsichtsratsmitglieder aus einer Grundvergütung verbunden mit Sitzungsgeldern und 
Funktionszuschlägen zusammen. Dies entspricht der Funktion des Gremiums als unabhängiges 
Beratungs- und Kontrollorgan. Mit dieser Festvergütung wird die Basis und der Anreiz für eine 
kontinuierliche Überwachung und Bewältigung der Aufgaben des Aufsichtsrats im Interesse der 
Gesellschaft gewährleistet, ohne dies von externen Faktoren oder spezifischen wirtschaftlichen 
Entwicklungen der technotrans Gruppe abhängig zu machen.

Verfahren zur Festlegung, Überprüfung und Umsetzung des Vergütungssystems

Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird künftig auf Vorschlag des Vorstands und des 
Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG in der aktuellen Fassung mindestens alle vier Jahre 
durch die Hauptversammlung Beschluss gefasst. Dabei kann die Hauptversammlung entweder 
lediglich die Vergütung des Aufsichtsrats bestätigen oder die Regelungen der Satzung zur Auf-
sichtsratsvergütung ändern.

Die Vergütung des Aufsichtsrats der technotrans SE ist derzeit durch entsprechende Beschluss-
fassungen der Hauptversammlung im Jahr 2020 in § 17 der Satzung geregelt.
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Überblick über die einzelnen Komponenten der Aufsichtsratsvergütung

Mit der Grundvergütung und den Funktionszuschlägen soll den Aufsichtsratsmitgliedern eine an-
gemessene und ihren jeweiligen Aufgaben entsprechende Vergütung gewährt werden.

a. Grundvergütung

Die jährliche Grundvergütung für ein Aufsichtsratsmitglied beträgt 30.000 EUR.

b. Funktionszuschläge

Mit den in der Satzung bestimmten Funktionszuschlägen wird der besonderen Verantwortung 
und dem höheren zeitlichen Aufwand Rechnung getragen, der mit einzelnen Funktionen verbun-
den ist, und zugleich die Empfehlung in Ziffer G.17 des DCGK umsetzt.

(1) Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter

Der jährliche Funktionszuschlag für den Aufsichtsratsvorsitzenden beträgt 100%, derjenige des 
Stellvertreters 50% der Grundvergütung. Damit wird der hervorgehobenen Stellung des Aufsichts-
ratsvorsitzenden als Ansprechpartner des Vorstands Rechnung getragen. Zudem ist er mit der 
Koordination der Aufsichtsratsarbeit in besonderer Weise befasst. Der Aufsichtsratsvorsitzende 
wird hierbei maßgeblich durch den Stellvertreter unterstützt.

(2) Ausschussmitglieder

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten aufgrund der besonderen Funktion und Aufga-
ben dieses Ausschusses einen Funktionszuschlag in Höhe von 7.500 EUR. Für die Mitgliedschaft in 
anderen Ausschüssen ist ein Funktionszuschlag in Höhe von 5.000 EUR vorgesehen.

(3) Ausschussvorsitzende

Die Ausschussvorsitzenden erhalten mit Blick auf ihre besonderen Aufgaben bei der Ausschuss-
arbeit jeweils den doppelten Betrag im Vergleich zu einem ordentlichen Ausschussmittglied.  

c. Sitzungsgeld

Zusätzlich zu den vorstehend beschriebenen Vergütungen erhalten die Aufsichtsratsmitglieder 
ein Sitzungsgeld für Sitzungen des Aufsichtsrats in Höhe von 1.500 EUR pro Sitzung. Mitglieder 
von Ausschüssen erhalten für Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von 500 EUR; der Aus-
schussvorsitzende erhält für Ausschusssitzungen 1.000 EUR. Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied an 
einem Tag an mehreren Sitzungen teil, steht ihm ein Sitzungsgeld nur einmal zu.  

Fälligkeit

Die Vergütung ist fällig und zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung 
der Aufsichtsratsmitglieder für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr beschließt (§ 17 Abs. 4 der 
Satzung).

Anteilige Mitgliedschaft

Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat ange-
hört haben, erhalten die Aufsichtsratsvergütung pro rata temporis entsprechend der Dauer ihrer 
Aufsichtsratszugehörigkeit (§ 17 Abs. 6). 
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Auslagenersatz

Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die durch die Ausübung des Amts 
entstehenden Auslagen sowie eine etwaige auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallen-
de Umsatzsteuer (§ 17 Abs. 7 der Satzung).

D&O-Versicherung

Zusätzliche Nebenleistungskomponente ist die Übernahme des rechnerischen Pro-Kopf-Anteils 
für die von der Gesellschaft abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-
Versicherung), in welche die Aufsichtsratsmitglieder einbezogen sind (§ 17 Abs. 8 der Satzung).

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte

Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG werden zwischen der 
Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichtsrats nicht abgeschlossen.

Sassenberg, Mai 2021

power to transform


